
Begründung 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

S -· V - 06 

mit integriertem Grünordnungsplan 

Wohnbebauung an der Oberreichenbacher Straße 

Inhalt: 

1 Allgemeines / Bestandsbeschreibung 

2 Planungsrechtliche Situation 

2.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
2.2 Anlass und Zielsetzung 

3 Geplante Festsetzungen und Hinweise 

3.1 Allgemeines 
3.2 Art der baulichen Nutzung 
3.3 Maß der baulichen Nutzung 
3.4 Bauweise 
3.5 Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen 
3.6 Grünordnung 

4 Erschließung 

4.1 Verkehrserschließung 
4.2 Ver- und Entsorgung 
4.2.1 Entwässerung 
4.2.2 Wasser- und Energieversorgung, Fernmeldeanlagen 
4.2.3 Hausmüllbeseitigung 

5 Umwelterheblichkeit und Umweltverträglichkeit 

5.1 Naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichregelung 
5.2 Schutzmaßnahmen 
5.2.1 Luftreinhaltung 
5.2.2 Wasserhaushalt 
5.2.3 Energienutzung und Energieeinsparung 
5.2.4 Abfalltrennung 

6 DurchfOhrungsvertrag 

Anlagen: 1. Naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung i.d.F. vom 30.04.2007

2. Maßnahmenpläne zum ökologischen Ausgleich außerhalb des Geltungsbereiches

3. Umweltbericht

4. Untersuchung der Lärmimmissionen des Ingenieurbüros Sorge vom 05.04.2007

5. Durchführungsvertrag

VanHooserJ
Textfeld
Anlage 3



Vorhabenbezogener t:3ebauungsplan � - v - Ub 
Begründung 
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Die Durchführung des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans S - V - 06 erfolgt 
gemäß § 12 i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan enthält auch Festsetzungen zur 
Grünordnung des Gebiets. Die Integration der grünordnerischen Maßnahmen erfolgt gemäß Art. 3 Abs. 2 des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG). 

Die Rechtsgrundlage für die Erstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bilden folgende Vorschriften: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

Bayerisches Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) 

Satzung über die Herstellung von Garagen und Stellplätzen (GaStS) 

Entwässerungssatzung der Stadt Schwabach (EWS) 

Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Schwabach (EBS) 

Jeweils in der Fassung, die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gilt. 

Planungsgrundlagen 

Das Plangebiet liegt im Westen von Schwabach und gehört zum Ortsteil Unterreichenbach. Der Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans S-V-06 ist begrenzt durch: 

die Markgrafenstraße im Norden 

die Grundstücke 228, 255 und 226 im Westen 

die Bebauung entlang der Neidelstraße im Osten und 

die Oberreichenbacherstrasse im Süden 

Die genaue Abgrenzung geht aus dem Planblatt hervor. Das Gelände ist z.T nach Norden, überwiegend nach 
Süden geneigt. Die überplante Fläche ist ca. 19.154 m2 groß. 

Derzeitige Nutzung 

Das zu überplanende Gelände wird bisher als landwirtschaftliche Fläche (Ackerfläche) genutzt. 

Umgebung 

Das Planungsgebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans S-V-06 grenzt in Osten an eine bestehende 
Wohnbebauung mit Einfamilienhäusern und im Westen an landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 

2 Planungsrechtliche Situation 

2.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Im Zuge der Teiländerung des Flächennutzungsplans für das Gebiet „Schwabach Süd, Bereich X" (nordwestlich 
Unterreichenbach) wurde der Geltungsbereich als Wohnbaufläche dargestellt. Die Änderung wurde mit Schrei
ben der Regierung vom 04.10.2004 genehmigt. Diese Änderung ist mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Schwabach Nr. 10 vom 04.03.2006 rechtwirksam. Mit der Ausweisung als Wohnbaufläche wird der vorha
benbezogene Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und entspricht somit dem geforderten 
Entwicklungsgebot gemäß § 8 BauGB. 

2.2 Anlass und Zielsetzung 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan S-V-06 solle es ermöglicht werden, bauträgerfreie Grundstücke 
überwiegend mit einer Einfamilienhausbebauung anzubieten. 

3 Geplante Festsetzungen und Hinweise 

3.1 Allgemeines 

Unter Berücksichtigung aller erforderlichen Belange wurde der Flächennutzungsplan in dem betroffenen Plan
gebiet zu Gunsten einer Wohnbebauung geändert, insbesondere, da in Schwabach sonst wenig Flächen für eine 
derartige Baustruktur zeitnah zur Verfügung stehen. Vorgesehen sind individuell bebaubare Grundstücke, die 
überwiegend mit Einfamilienhäusern bebaut werden sollen. Sofern Grundstücksgröße und Grundstückszuschnitt 
ausreichen, soll auch der Bau von Doppelhäusern möglich sein. Die Grundstücksgrößen sind eher knapp be
messen, sodass der Vorstellung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getragen werden 
kann. Im Wesentlichen sind Einzelhäuser mit zwei Vollgeschossen vorgesehen. 
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Aus städtebaulichen Gründen ist entlang der nördlichen, westlichen und südlichen Baugebiets Grenze, die sich 
zur freien Landschaft hin orientieren, die Dachform (Satteldach) und die Firstrichtung geregelt. Im restlichen 
Bereich wird auf die Festsetzung der Dachform verzichtet. 

Zur Einbindung in die Landschaft ist an den westlichen und nördlichen Rändern des Baugebietes eine Strauch
hecke und die Pflanzung von Einzelbäumen festgesetzt. Innerhalb des Gebietes ist für jedes Grundstück das 
Pflanzen eines Einzelbaumes vorgeschrieben. 

Die Art der Bepflanzung soll sich auch für öffentliche Bereiche an der standortgerechten, überwiegend heimi
schen Vegetation orientieren. Im Bereich des Straßenraumes sind stadtklimaverträgliche Arten und Sorten der 
heimischen Vegetation zu pflanzen. Dabei ist die DIN 1998 zu beachten. Um die Beschränkungen des Durchwur
zelungsraum durch „Betonkeile" an der Flächenbegrenzung auszugleichen, findet keine bauliche Abgrenzung zu 
den angrenzenden Gartenflächen statt., so dass in jedem Fall ausreichender Durchwurzelungsraum zur Verfü
gung steht. 

Das Baugebiet grenzt an landwirtschaftliche Flächen an. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
zukünftigen Bewohner mit den ortsüblichen Immissionen einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft rechnen müs
sen. Dazu gehört auch, dass Erntearbeiten auch an den Wochenenden und die Beregnung von Sonderkulturen 
auch nachts erfolgen und dass die Wirtschaftsdüngerausbringung im Rahmen der ordnungsgemäßen Landwirt
schaft weiterhin uneingeschränkt möglich sein muss. Für die Beurteilung der Lärmimmissionen aus der geneh
migten Beregnung der westlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen liegt eine Untersuchung des Ingeni
eurbüros Sorge vom 05.04.2007 vor. Diese Untersuchung ist der Begründung als Anlage 4 beigefügt. Im Durch
führungsvertrag wird geregelt, dass die Auswirkungen der westlich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung 
im Wege von Dienstbarkeiten zu Gunsten der landwirtschaftlichen Grundstücke auf den Baugrundstücken ein
getragen werden. 

3.2 Art der baulichen Nutzung 

Aufbauend auf den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans ist im Planbereich des vorhabenbezo
genen Bebauungsplanes S-IV-04 ein „Allgemeines Wohngebiet" (WA) gern.§ 4 BauNVO festgesetzt. 

Aus städtebaulichen Gründen (Stärkung der Wohnfunktion, Bildung klar gegliederter Strukturen und Befriedi
gung von Wohnbauflächenbedarf) werden die in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO (Läden, Schank- und Speisewirtschaf
ten) und§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO (Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) sowie die in § 4 
Abs. 3 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Auf
grund des städtebaulichen Wandels (Stärkung der Wohnfunktion, zunehmende Technisierung, Wohnen und · 
Arbeiten am gleichen Ort) soll die Möglichkeit gegeben werden, einen Büroarbeitsplatz im Einfamilienhaus unter
zubringen. 

Mit diesem oben genannten Ausschluss soll eine negative Beeinträchtigung des Neuplanungsgebietes durch 
Anlieferverkehr sowie ständigen Besucherverkehr (An- und Abfahrt zu jeder Tag- und Nachtzeit) verhindert wer
den. 

Darüber hinaus soll vorwiegend den Wohnbedürfnissen der einheimischen Bevölkerung Rechnung getragen 
werden. 

3.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich aus den im Planblatt eingetragenen Baugrenzen und den Oberbau
baren und. nicht überbaubaren Flachen. Die zulässigen Höchstwerte bezüglich der Grundflächen- und der Ge
schossflächenzahl nach § 17 BauNVO gelten nur, soweit sie innerhalb der festgesetzten Baugrenzen verwirklicht 
werden können. 

Im Plangebiet ist eine maximal zweigeschossige Bebauung festgesetzt. In Anlehnung an die bestehende Bebau
ung entlang der Neidelstrassee wurde für die Bebauung entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze die First
höhe auf 9,50 m über FOK begrenzt. 

3.4 Bauweise 

Aufgrund der ländlich-dörflichen Prägung der Umgebungsbebauung wurde die offene Bauweise gern. 
§ 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

3.5 Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen 

Die privaten Stellplätze und Garagen sind direkt den Häusern zugeordnet. Öffentliche Parkplätze sind entlang 
der öffentlichen Straßen untergebracht. Sie haben eine Größe von 5,00 / 2,25m, wobei ein Überhang von 0,5 m 
zum Verkehrsgrün eingerechnet ist. 
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1 Einleitung 

1.1 Inhalt und wichtige Ziele des Bebauungsplans 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan S-V-06 soll die Bebauung der Grundstücke 
mit Einzelhäusern innerhalb eines überschaubaren Zeitraums ermöglicht werden. 

Dazu ist die Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet vorgesehen. Als zulässige Bebauung 
sind zweigeschossige Gebäude mit einer GRZ von 0,3, auf einer Teilfläche mit einer GRZ 
von 0,35 vorgesehen. Die Gebäude sollen innerhalb von festzusetzenden Baugrenzen errichtet 
werden, die Verkehrserschließung ist von der Oberreichenbacher Straße her vorgesehen. 

Das anfallende Niederschlagswasser von Dach-, Straßen- und Platzflächen wird gefaßt und 
abgeleitet. Das Niederschlagswasser aus dem südlichen Teil wird zusammen mit dem 
Schmutzwasser aus dem ganzen Baugebiet der öffentlichen Kanalisation zugeführt. Das 
Niederschlagswasser aus dem nördlichen Teil des Baugebiets wird getrennt erfaßt und über 
einen Rückhalteteich gedrosselt der Schwabach zugeführt. 

Entlang der Oberreichenbacher Straße ist der Bau eines kombinierten Rad-/ Gehwegs 
vorgesehen. Da der bestehende Entwässerungsgraben an der Nordseite der Oberreichenbacher 
Straße durch den Rad-/ Gehweg überbaut wird, ist mittels einer Rohrleitung unter der 
Oberreichenbacher Straße hindurch eine Ableitung in einen vorhandenen Graben an der 
Südseite dieser Straße vorgesehen. Dieser Graben führt anfallendes Niederschlagswasser dem 
Volkachgraben zu. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfaßt etwa 1,9 ha. 

Alternative Planungsmöglichkeiten wurden in Anbetracht des Planungsziels, der geringen 
Größe des Plangebiets und insbesondere wegen der Entwicklung des Bebauungsplans aus 
dem Flächennutzungsplan nicht untersucht. 

Außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist die Umsetzung von 
Ausgleichsmaßnahmen und der Bau eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. Das 
Regenrückhaltebecken ist im Bebauungsplan als Hinweis enthalten und wird im 
Umweltbericht berücksichtigt. 

 

1.2 Ziele des Umweltschutzes in Fachplänen 

Die relevanten Ziele des Umwelt- und Naturschutzes sind in einer Vielzahl von Gesetzen, 
Verordnungen und anderen Normen niedergelegt. Von einer Auflistung relevanter Gesetzen 
des Bundes und des Freistaates Bayern an dieser Stelle wird abgesehen. 

Verwiesen wird hier nur auf vorliegende, örtlich relevante Fachplanungen 

 

1.2.1 Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Schwabach (Teiländerung, Stand 
04.03.2006), ist das Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt. 
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1.2.2 Landschaftsplangutachten 

Da für die Stadt Schwabach kein Landschaftsplan vorliegt, wird auf das sogenannte 
„Landschaftsplangutachten“ Bezug genommen. Danach ist eine bauliche Entwicklung für den 
Bereich des Plangebiets nicht wünschenswert. 

 

1.2.3 Arten- und Biotopschutzprogramm 

Im Arten- und Biotopschutzprogramm für die Stadt Schwabach, Karte A 3 – Ziele und 
Maßnahmen, (Bearbeitungsstand Mai 2000) sind als Ziele für das Plangebiet dargestellt: 

♦ Verbesserung der Ortsrandeingrünung durch Umwandlung von landwirtschaftliche 
Nutzfläche in magere Wiesen, Streuobstbestände u.a. 

♦ Nutzungsextensivierung und Strukturanreicherung 

♦ Erhalt und Förderung extensiver Grünlandnutzung 

 

2 Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfaßt eine Ackerfläche, die sich am westlichen 
Rand der Bebauung von Unterreichenbach zwischen der Markgrafenstraße im Norden und der 
Oberreichenbacher Straße im Süden über einen Hügel erstreckt. Ebenfalls in den 
Geltungsbereich einbezogen wurde die Oberreichenbacher Straße bis zur Fahrbahnmitte und 
der dazwischenliegende Straßengraben mit der grasbewachsenen Böschung. 

Im Westen schließen sich offene Ackerflächen an. Entlang der Straßen verlaufen 
Entwässerungsgräben, zu denen die Ackerfläche mit grasbewachsenen Böschungen abfällt. 

Südlich des Plangebiets erstreckt sich der grünlandgenutzte Talraum der Volkach, im Norden 
verläuft die Schwabach. Auch der Talraum der Schwabach ist durch Grünlandnutzung 
geprägt. Beide Täler sind als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. 

Der bestehende Ortsrand verläuft geradlinig entlang der Grundstücksgrenze und wird durch 
Zäune und einige wenige Großgehölze gebildet. 

 

2.1.1 Boden 

Bestand 

Die Ackerfläche des Plangebiets wird seit langem genutzt, was mit regelmäßigen Störungen 
des Bodengefüges verbunden ist. 

Im Umfeld des Plangebiets liegen lt. ABSP Böden mit mittlerer bis hoher Ertrags- und 
Filterfunktion vor (Karte R 1 Ökologische Bodenfunktionen). Die angrenzenden Talräume 
werden als „wechselfeuchter bis mäßig feuchter Boden mit vorrangiger Arten- und 
Biotopschutzfunktion“ bezeichnet. 

Anläßlich der Baugrunduntersuchung wurde unter dem Oberboden eine Schichtenfolge von 
Schluffen-Tonen-Quartäre Sande-Schluffstein/ Sandstein festgestellt. 
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Auswirkungen 

Durch die geplante Bebauung und den damit zusammenhängenden Straßenausbau wird der 
Boden im Umfang von ca. 0,78 ha überbaut. Die Bodenfunktionen bleiben nur auf den 
Grünflächen und auf den wasserdurchlässig befestigten Stellplätze erhalten. 

Der Eingriff wird über den Wertefaktor in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz berücksichtigt und 
durch die Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. 

Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

 

2.1.2 Wasser 

2.1.2.1 Grundwasser 

Bestand 

Wenig östlich des Plangebiets liegt ein Schutzgebiet für die Trinkwasserversorgung. Das 
Plangebiet ist nicht dräniert, so daß der Bodenwasserhaushalt als weitgehend ungestört 
bezeichnet werden kann. 

Im Kartenteil des ABSP wird für das Plangebiet ein „mittleres“, in einem schmalen Streifen 
entlang der Oberreichenbacher Straße ein „hohes Kontaminationsrisiko“ für das Grundwasser 
angegeben. Dieses Kontaminationsrisiko wurde aus den Grundwasserflurabständen und aus 
den Bodeneigenschaften abgeleitet. Dabei wurde „...immer der höchst stehende Grundwasser-
spiegel berücksichtigt ..., der u. U. auch einem schwebenden Grundwasservorkommen 
zugehörig sein kann“. Der Grundwasserstrom fließt lt. ABSP von Ost nach West. 

Die Höhe des Grundwasserspiegels wird im Süden mit etwa 334 bis 335 müNN angenommen 
(entsprechend dem Wasserspiegel der Volkach), im Norden bei etwa 330,4 müNN. Aufgrund 
der Untersuchungsergebnisse wird davon ausgegangen, daß das Grundwasser leicht gespannt 
vorliegt. Mit dem Auftreten von Schicht- und Stauwasser wird gerechnet. Niederschlags-
wasser kann im Plangebiet nicht versickert werden. 

Auswirkungen 
Aufgrund der geologischen Verhältnisse sind Stoffeinträge aus dem Plangebiet ins 
Grundwasser praktisch ausgeschlossen. Das Risiko einer Kontamination ist sehr gering. 

Da wegen der dichten Böden die Grundwasserneubildung ohnehin sehr gering ist, hat weder 
die Ableitung des Niederschlagswassers noch die wasserdurchlässige Befestigung von 
Verkehrsflächen Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung. 

Im Baugrundgutachten wird empfohlen, die Notwendigkeit einer Wasserhaltung beim 
Kanalbau zu prüfen. Falls in diesem Zusammenhang das Absenken von Schicht- oder 
Grundwasser erforderlich wird, geschieht dies in jedem Fall sehr kurzzeitig. Bei der 
Beachtung von Auflagen aus dem dann erforderlichen Wasserrechtsverfahren sind keine 
negativen Auswirkungen auf das Grundwasser oder das Wasserschutzgebiet zu befürchten. 

Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
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2.1.2.2 Fließgewässer 

Bestand 

Fließgewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Südlich des Plangebiet fließt die Volkach, nördlich davon die Schwabach. Beide Bäche 
fließen ± in östliche Richtung. 

Aufgrund der räumlichen Entfernung sind Beeinträchtigungen der Gewässer und ihrer Ufer 
durch die Bebauung und die nachfolgende Wohnnutzung nicht zu erwarten. 

Nördlich der Oberreichenbacher Straße verläuft ein Seitengraben, der Niederschlagswasser 
von der Straße und aus den nördlich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
aufnimmt. Dieser Graben ist nicht an die Kanalisation angeschlossen, anfallendes Wasser 
versickert oder läuft verzögert den südlich angrenzenden Wiesenflächen und letztlich der 
Volkach zu. Das Aufkommen von Wasser ist sehr gering. 

Auswirkungen 

Das anfallende Oberflächenwasser von den befestigten Flächen und das Dachwasser aus dem 
nördlichen Teil des Plangebiets soll über einen eigenen Kanalstrang einem Regenrückhalte-
teich zugeführt werden, das nördlich der Markgrafenstraße gebaut werden soll. Aus diesem 
Rückhalteteich wird das Wasser gedrosselt der Schwabach zugeleitet. 

Das Dach- und Oberflächenwasser aus dem südlichen Teil des Plangebiets wird zusammen 
mit dem Schmutzwasser in den Mischwasserkanal geleitet und der Kläranlage zugeführt. 
Damit wird der Abfluß aus dem Plangebiet beschleunigt. 

Die Herstellung des Regenrückhaltebeckens erfolgt vorwiegend durch Abgrabung wird, eine 
Zufahrtsrampe von der Staatsstraße ist bereits vorhanden. Die Zufahrt ist asphaltiert. 
Veränderungen des potentiellen Überflutungsraums werden dadurch nicht herbeigeführt. Für 
die Herstellung des Teiches und für die Einleitung in die Schwabach ist eine wasserrechtliche 
Genehmigung erforderlich. 

Zum Anschluß des Baugebiets an das Regenrückhaltebecken und des Beckens an die 
Schwabach werden Rohrleitungen verlegt. Die Leitungsgräben werden anschließend wieder 
verfüllt und angesät. 

Bei den Arbeiten zum Anschluß des Ablaufs aus dem Regenrückhaltebecken an die 
Schwabach ist mit einem vorübergehenden und kleinflächigen Eingriff in das Bachbett und 
das Uferbereiche zu rechnen. Nach Abschluß der Kanalarbeiten wird das Ufer wieder 
hergestellt, so daß keine weiteren Beeinträchtigungen verbleiben. Der gedrosselte Überlauf in 
die Schwabach entspricht in etwa dem bisherigen natürlichen Abfluß aus der Fläche des 
Baugebietes. 

Der Anschluß des Seitengrabens der Oberreichenbacher Straße an den kleinen Seitengraben 
des Volkachgrabens läßt keine gravierende Veränderung des Abflusses im System der 
Volkach erwarten. 

Im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen auf den Grundstücken Flnr. 42, 45 und 207 Gemarkung 
Unterreichenbach wird das Bachbett des Volkachgrabens naturnäher gestaltet, was zu einer 
Verbesserung des Gesamtökosystems Bachlauf/ Graben führt. 

Für die Schwabach sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten, für den 
Volkachgraben sogar eine Verbesserung. 
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2.1.3 Luft/ Klima 

Bestand 

Das Umfeld des Plangebiets, i.W. Ackerflächen, ist ein Gebiet mit Bedeutung für die 
Kaltluftproduktion. Der unverbaute Talraum der Schwabach fungiert als Kalt- und 
Frischluftleitbahn mit sehr hoher Bedeutung für das gesamte Stadtgebiet. Im Tal der Volkach 
fließt ebenfalls Kaltluft ab. Im Gegensatz zum Schwabachtal ist das Volkachtal hinsichtlich 
des Kaltluftabflusses von untergeordneter Bedeutung. Kaltluft, die über den bestehenden 
Ackerflächen entsteht, fließt in die beiden Täler ab. 

Auswirkungen 

Mit der Bebauung wird die Fläche, auf der Kaltluft entstehen kann, reduziert. Da der Talraum 
nicht von der geplanten Bebauung betroffen ist, sind auf die Frischluftbahnen keine 
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

Innerhalb des Baugebietes wird sich das Kleinklima verändern, auf das gesamtstädtische oder 
gar überörtliche Klima sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

Etwa 600 m westlich des Plangebiets liegt das Betriebsgebäude eines hühnerhaltenden 
Betriebes. Von diesem Betrieb können Geruchsemissionen ausgehen. Wegen der großen 
Entfernung zum Emissionsort sind allerdings keine Immissionsprobleme für das geplante 
Baugebiet zu erwarten. 

Bei der Bewirtschaftung der westlich angrenzenden Ackerflächen können unangenehme 
Gerüchen entstehen, insbesondere bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern. 

 

2.1.4 Pflanzen und Lebensgemeinschaften (Biotoptypen) 

Bestand 

Die Fläche des Plangebiets sowie der westlich angrenzende Bereich wird seit langer Zeit 
ackerbaulich genutzt. Im Osten grenzt der Ortsrand von Unterreichenbach an. 

Wertvolle Biotoptypen oder Strukturen, die für seltenere Pflanzenarten Lebensraum bieten, 
sind im Plangebiet nicht vorhanden. Im Volkachtal werden seit Jahren Biotopgestaltungs- und 
Pflegemaßnahmen durch den Landschaftspflegeverband durchgeführt, so daß dort mit 
Vorkommen auch seltenerer Arten aus der Pflanzenwelt zu rechnen ist. 

Die nächstgelegenen kartierten Biotope aus der Bayerischen Biotopkartierung sind 
Gehölzbestände am Südrand des Volkachtals sowie Gehölzbestände östlich der ersten 
Häuserzeile von Unterreichenbach. Durch das Vorhaben sind diese Strukturen nicht betroffen. 

Auswirkungen 

Durch die Bebauung ist keine nachhaltige Beeinträchtigung von seltenen Pflanzen oder von 
wertvollen Biotoptypen zu erwarten. 

Mit den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen werden auf mehreren Flächen in der 
Umgebung von Unterreichenbach die Wuchsbedingungen für Pflanzen und 
Pflanzengemeinschaften verbessert. 
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2.1.5 Tiere 

Bestand 

Auf der Ackerfläche des Plangebiets ist nicht mit Vorkommen von seltenen Tieren zu 
rechnen. Entsprechende Habitate fehlen. Eine zeitweilige Nutzung der Fläche zur 
Nahrungsaufnahme, z.B. durch Vögel oder Wild, ist dagegen wahrscheinlich. 

Auswirkungen 

Eine Beeinträchtigung der Tierwelt durch die Bebauung wird nicht angenommen. 

Mit den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen werden die Lebensraumverhältnisse für einige 
Tierarten(gruppen) verbessert. 

 

2.1.6 Landschafts-/ Ortsbild 

Bestand 

Das Plangebiet liegt auf einer flachen Kuppe zwischen den Tälern der Schwabach und der 
Volkach und ist durch landwirtschaftliche Nutzung und den angrenzenden Ortsrand geprägt. 
Durch beide Täler verläuft eine Straße. Von jeder der Straßen ist jeweils nur ein Teil des 
Plangebiets einsehbar. 

Der Bereich des Schwabachtals ist durch den weiten und gut durchblickbaren grünland-
geprägten Talraum geprägt. Die Sicht wird nur durch die Morphologie und den Ortsrand von 
Unterreichenbach begrenzt. Sichtbegrenzende und gliedernde Vegetationsstrukturen fehlen 
weitgehend. 

Das Volkachtal ist deutlich schmäler aber im Talgrund ebenfalls weitgehend frei von 
sichtbehindernder Vegetation. Im Gegensatz zum Schwabachtal wird der südliche Talrand 
jedoch von gut entwickelten Gehölzbeständen begleitet. 

An dieser Stelle ist anzumerken, daß im „Landschaftsplangutachten“ eine weitere Siedlungs-
erweiterung nach Westen abgelehnt wurde. Unter Vorlage dieser Planungsdaten hat jedoch 
der Stadtrat der Stadt Schwabach beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan        
S-V-06 aufzustellen. Zuvor wurde eine Teiländerung des Flächennutzungsplanes, Schwabach 
Süd, Bereich X durchgeführt. Sie ist am 04.03.2006 durch die Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Schwabach Nr. 10 rechtswirksam. 

Auswirkungen 

Durch die vorgesehene Bebauung wird der Ortsrand weiter nach Westen verschoben. Diese 
Veränderung fällt optisch nicht allzustark auf, da die neue Baufläche unmittelbar an die 
vorhandene Bebauung anschließt, die Ausblicke von den Straßen in die Talräume werden 
nicht eingeschränkt oder verbaut. 

Entlang des Westrandes und im Norden des Plangebiets sind Heckenpflanzungen vorgesehen, 
an der Erschließungsstraße und innerhalb der Baugrundstücke werden Laubbäume gepflanzt. 
Diese Pflanzungen binden die Bebauung in die Landschaft ein und tragen zu einem optisch 
ansprechenden Erscheinungsbild bei. 

Die vorgesehene Baumpflanzung entlang der Markgrafenstraße verbessert das 
Erscheinungsbild des Ortseingangs von Unterreichenbach. Die Maßnahmen entlang der 
Volkach wirken sich ebenfalls auf das Landschaftsbild aus. 

Eine Verschlechterung für das Landschaftsbild ist nicht zu erwarten. 
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2.1.7 Mensch 

2.1.7.1 Auswirkungen durch das Vorhaben und die spätere Nutzung 

Bestand 

Das Plangebiet liegt in Ortsrandlage in einem eher ländlich geprägten Ortsteil, in dem die 
landwirtschaftliche Nutzung noch einen erheblichen Anteil am täglichen Geschehen 
einnimmt. Die an der Baufläche vorbeiführende Markgrafenstraße ist eine wichtige 
Zufahrtsstraße nach Schwabach aus dem nordwestlichen Landkreis Roth. Abgesehen von 
Spaziergängern und Hundeführern sind Erholungssuchende in der Umgebung nicht zu 
beobachten. Das Plangebiet selbst ist als landwirtschaftliche Produktionsfläche für die 
Erholungsnutzung nicht geeignet. 

Auswirkungen 

Lärm, Staub oder Erschütterungen werden durch die vorgesehen Wohnnutzung nicht 
emittiert, so daß die Einwohner der Umgebung nicht durch derartige Immissionen belästigt 
werden. Lediglich bei der Errichtung der Gebäude sind diese Emissionen für die Dauer der 
Bauzeit zu erwarten. 

Das neue Wohngebiet ruft eine Erhöhung der Verkehrsfrequenz in der Oberreichenbacher 
Straße hervor (Ziel-Quell-Verkehr). Dies wird sich insbesondere an der Einmündung der 
Oberreichenbacher Straße in die Markgrafenstraße bemerkbar machen und zu einer 
geringfügig erhöhten Lärm- und Verkehrsbelastung für die bisherigen Anwohner dieser 
Straße führen. 

Die aktuelle landwirtschaftliche Nutzung innerhalb des Plangebiets wird durch die Bebauung 
beendet. Landwirtschaftlich bedeutsame Wegeverbindungen sind nicht betroffen. 

Insgesamt sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

 

2.1.7.2 Einwirkungen auf das Vorhaben/ die späteren Bewohner 

Bestand 

In der Umgebung wird keine staub- oder lärmintensive gewerbliche Nutzung ausgeübt. Bei 
der Bearbeitung der landwirtschaftlichen Nutzflächen können jedoch Immissionen durch 
Schall, Staub oder Gerüche auftreten, durch die sich die späteren Bewohner belästigt fühlen 
können. Durch den Betrieb einer Beregnungsanlage können insbesondere Schallemissionen 
hervorgerufen werden. 

In die Kaufverträge werden Hinweise auf möglicherweise auftretende Immissionen durch die 
landwirtschaftliche Nutzung aufgenommen, die zu dulden sind. 

 

Auswirkungen 

Der Hühnerstall (s.o.) ist so weit vom Plangebiet entfernt, daß Geruchsbelästigungen durch 
die Hühnerhaltung im Westen nicht zu erwarten sind. 

Anläßlich einer Messung durch das Umweltamt Schwabach wurde festgestellt, daß durch den 
Betrieb der Beregnungsanlagen auf den landwirtschaftliche Nutzflächen westlich des 
Geltungsbereichs der für Allgemeine Wohngebiete festgelegte Orientierungswert der 
DIN 18005 für die Nachtzeit überschritten werden kann. Die Bewässerung der betreffenden 
Flächen erfolgt nur für wenige Tage im Jahr. 
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Bei einer schallimmissionsschutztechnischen Überprüfung des Sachverhaltes durch das 
IB Sorge wurde festgestellt, daß keine unzumutbaren Geräuschimmissionen zu erwarten sind. 
Vorausgesetzt wurde dabei, daß die auf das geplante Wohngebiet einwirkenden Geräusche 
zeitlich erheblich beschränkt sind. Diese zeitliche Beschränkung wurde durch eine 
Vereinbarung mit den Betreibern der Anlage sichergestellt. 

Vom Kraftfahrzeugverkehr auf der Markgrafenstraße gehen Schallemissionen aus. Eine 
überschlägige Berechnung ergab, daß der Immissionsgrenzwert für WA (tagsüber) 
eingehalten wird und daß der Immissionsgrenzwert für WA (nachts) geringfügig überschritten 
wird. 

Temporäre Überschreitungen der Orientierungswerte führen nicht dazu, daß gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse nicht mehr gewahrt sind. Erhebliche Belästigungen oder Belastungen 
sind nicht zu erwarten. 

 

2.1.8 Kultur- und Sachgüter 

Bestand 

Entlang der Oberreichenbacher Straße verlaufen die Leitungen für die Wasser- und 
Stromversorgung sowie ein Schmutzwasserkanal. An diese vorhandene Infrastruktur werden 
die Bauflächen angeschlossen. 

Auswirkungen 

Gefährdungen für die Leitungen sind nicht zu erwarten, die Leistungsfähigkeit der 
vorhandenen Leitungen reicht für die Versorgung der neuen Bauflächen aus. 

 

2.1.9 Schutzgebiete 

Bestand 

Der Talraum der Volkach ist als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Die Grenze des 
Landschaftsschutzgebiets verläuft südlich der Oberreichenbacher Straße. 

Auch der Talraum der Schwabach ist als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen, die Grenze 
verläuft entlang des nördlichen Fahrbahnrandes der Markgrafenstraße. Die Fläche, auf der der 
Regenrückhalteteich gebaut werden soll, liegt in diesem Landschaftsschutzgebiet. Im 
Zusammenhang mit der wasserrechtlichen Genehmigung für den Regenrückhalteteich und die 
Leitungen wurden auch die Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet untersucht. 

Auswirkungen 

Durch die Bebauung wird nicht in das bestehende Landschaftsschutzgebiet eingegriffen. 
Wegen der geringen Entfernung zwischen Baugebiet und Schutzgebietsgrenzen sind 
mittelbare optische Auswirkungen auf die beiden Landschaftsschutzgebiete zu erwarten, die 
jedoch nicht schwerwiegend sind. 

Östlich des Plangebiets liegt ein Wasserschutzgebiet, das nahezu den gesamten bebauten 
Ortsbereich von Unterreichenbach umfaßt. Beeinträchtigungen des Schutzgebietes sind durch 
die vorgesehene Bebauung nicht zu erwarten. 
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2.1.10 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen bestehen insbesondere zwischen den Schutzgütern Boden, Wasserhaushalt 
und Klima. Die Bodenversiegelung/ Überbauung beeinflußt Abfluß und Speicherung von 
Niederschlagswasser, beides zusammen wiederum die Luftfeuchte und die Temperaturen. 

3 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der aktuellen Planung wird die Fläche weiterhin landwirtschaftlich 
genutzt. Eine Bebauung findet in diesem Fall nicht statt, der Geh- und Radweg wird nicht 
gebaut. 

Gleichzeitig wird nördlich des Geltungsbereichs für den Bebauungsplan das vorgesehene 
Regenrückhaltebecken nicht gebaut. Die im Talraum des Volkachgrabens und weiter südlich 
vorgesehenen Maßnahmen zur Aufwertung von Natur und Landschaft 
(Ausgleichsmaßnahmen) werden ebenfalls nicht durchgeführt. 

Die bereits im ABSP bemängelte Ortsrandeingrünung bleibt unverändert. 

 

4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich von nachteiligen Auswirkungen 

4.1 Vermeidung und Verringerung der Eingriffswirkung innerhalb 
des Baugebiets 

Zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von Eingriffswirkungen sind im 
Bebauungsplan verschiedene Maßnahmen enthalten wie 

♦ Festsetzung von Firstrichtungen für die Gebäude in Ortsrandlage 

♦ Staffelung der Gebäudehöhen zum Ortsrand hin 

♦ Baumpflanzungen entlang der Erschließungsstraße und auf den Grundstücken 

♦ Heckenpflanzung am Nord- und Westrand der neuen Bebauung 

♦ Geringer Flächenverbrauch durch knappen Grundstückszuschnitt, dadurch auch Schonung 
von landwirtschaftlichen Produktionsflächen 

♦ Bei der gewählten Grundflächenzahl können die wichtigsten Bodenfunktionen auf 
Teilflächen weiterhin erfüllt werden 

 

4.2 Eingriffsregelung 

Entsprechend der für Schwabach gültigen „Werteliste nach Biotop-/ Nutzungstypen“ wurden 
der Wert der im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden Biotop- und Nutzungstypen 
für den Bestand ermittelt und auf Grundlage des Entwurfs (Stand 16.03.2007) mit dem Wert 
der Planung verglichen (s. Anlage 1). In gleicher Weise wurde der Bestandswert der 
vorgesehenen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen ermittelt und gegen den erzielbaren Wert 
der geplanten Kompensationsmaßnahmen bilanziert. 

Die Berechnung ergibt für das Baugebiet einen Bestandswert von ca. 5.684 Punkten, einen 
Planungswert von ca. 4.369 Punkten, zusammen ein Defizit von ca. 1.315 Punkten. Die 
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Berechnung für die drei externen Ausgleichsflächen ergibt für diese in der Summe einen 
Überschuß von ca. 1.508 Punkten. 

Die Bilanz zeigt, daß der ökologische Ausgleich für den zu erwarteten Eingriff mit den im 
Bebauungsplan festgesetzten ökologischen Ausgleichsmaßnahmen vollständig erbracht ist. 
Die vollständigen Berechnungen sind als Anlage beigelegt. 

 

4.3 Ausgleich 

Der Bedarf zur Kompensation der Eingriffswirkung wurde mit Hilfe der „Werteliste“ 
ermittelt. Als Kompensationsmaßnahmen sind vorgesehen  

Außerhalb des Plangebiets: 

♦ Umgestaltung des Bachlauf der Volkach, Entwicklung von gewässertypischer 
Begleitvegetation und  

♦ Extensivierung von bestehenden Intensivwiesen 

Die detaillierte Beschreibung der Maßnahmen und die Lage der Flächen sind im 
Maßnahmenplan im Detail dargestellt. Nach etwa 5 Jahren erfolgt eine gutachtliche 
Überprüfung, ob das Entwicklungsziel für die Ausgleichsflächen erreicht wurde (Monitoring). 

Mit den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen ist eine Aufwertung auf den gestalteten 
Flächen hinsichtlich Biotopausstattung und Vernetzung zu erwarten. Die Eignung der Flächen 
und Maßnahmen wurde von der unteren Naturschutzbehörde bestätigt. 

 

5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Lage und Zuschnitt des Plangebiets läßt keine grundsätzlich unterschiedlichen 
Planungsmöglichkeiten hinsichtlich Erschließung und Anordnung der Gebäude zu. 

Im Laufe des Planungsprozesses wurden zunächst die Situierung einer 
Kompensationsmaßnahme im Norden des Plangebiets überlegt, aber wegen der dann 
eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten der Fläche wieder aufgegeben. 

Die Lage und Dimension des Rad- und Gehweges im Süden des Plangebiets entlang der 
Oberreichenbacher Straße wurde während des Planungsverlaufs ebenfalls geändert. 

 

6 Verwendete Unterlagen 

Für die Ausarbeitung der Unterlagen für die Umweltprüfung wurden folgende Grundlagen 
verwendet: 

♦ Planblatt, textliche Festsetzungen und Begründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan S-V-06, pro.log, Schwabach, Stand 19.12.2005 

♦ ABSP für die Stadt Schwabach, Stand August 2000 

♦ Landschaftsplangutachten der Stadt Schwabach, Stand Mai 2000 (Vorentwurf) 

♦ Ergebnisse des Scoping-Termins vom 12.10.2005 
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♦ Bericht über die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen und Baugrundbeurteilung, 
Genesis, Schwabach, 27.04.2005 

♦ Ortsbesichtigung 

♦ Stellungnahmen aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange 

♦ Besprechungsniederschrift Stadtplanungsamt Schwabach vom 04.07.2006 

♦ Stellungnahme Amt für Landwirtschaft und Forsten Roth vom 13.07.2006 

♦ Voruntersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Unterreichenbach S-V-06, IB 
Sorge, Nürnberg, 05.04.2007 und 13.04.2007 

 

7 Zusammenfassung 

Im Plangebiet soll eine Bebauung mit überwiegend Einfamilienhäusern ermöglicht werden. 
Dazu wird die Fläche als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Dem Gebot des 
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird durch eine knappe Bemessung der 
Grundstücksgrößen Rechnung getragen. Eine geplante Radwegverbindung von 
Oberreichenbach (Gde. Kammerstein) nach Unterreichenbach (Stadt Schwabach) wird durch 
die Festsetzung eines kombinierten Rad-/ Gehwegs entlang der Oberreichenbacher Straße 
aufgegriffen. 

Der Umfang der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wurde auf Grundlage der 
„Schwabacher Werteliste“ ermittelt. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Kompensation der zu 
erwartenden Eingriffe werden auf Flächen außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans durchgeführt. Die Flächen sind für Aufwertungsmaßnahmen geeignet, die 
Eingriffe werden durch die Aufwertungsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. 

Zur geregelten und gedrosselten Ableitung von Niederschlagswasser in die Schwabach aus 
einem Teil des Plangebiets ist der Bau eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Grundwasser, Klima, 
Landschaftsbild und Kultur- und Sachgüter sowie auf Schutzgebiete sind nicht zu erwarten. 

Für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und für die Ökologie von Fließgewässern sind innerhalb 
des Plangebiets keine nachteiligen Auswirkungen, unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Kompensationsmaßnahmen sogar Verbesserungen zu erwarten. 

Veränderungen der Verkehrs- und Schallbelastung für die bisherigen Einwohner von 
Unterreichenbach durch die hinzukommende Bebauung sind gering. Schalleinwirkungen auf 
die künftigen Einwohner des Baugebietes sind möglich. Dies führt jedoch nicht dazu, daß 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht mehr gewahrt sind. Durch die 
Schallimmissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung der angrenzenden Flächen sind 
keine unzumutbaren Geräuschimmissionen zu erwarten. 
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1. Aufgabenstellung 

 

Das Planungsbüro PRO.LOG plant im Auftrag der Grundstücksgesellschaft S-V-06 

Wohnbebauungen in Schwabach-Unterreichenbach. Hierzu soll der Bebauungs-

plan S-V-06 aufgestellt werden. 

 

Auf das Plangebiet wirken Geräuschimmissionen von im Westen gelegenen, land-

wirtschaftlich genutzten Flächen ein. Auftragsgemäß sollen schalltechnische Mes-

sungen bei Betrieb der Beregnungsanlage durchgeführt werden und die Ergebnis-

se zusammengefasst werden.  

 

Im Folgenden soll hierzu aus schallimmissionsschutztechnischer Sicht Stellung 

genommen werden. 

 

 

2. Stellungnahme 

 

2.1 Voraussetzungen 

 

- Unsere Stellungsnahme 9154.1 vom 12.04.2007 

- Ergebnisse der Messungen vom 11.04.2007 

- Fotodokumentation (siehe Anlagen 1 - 3) 

 

 

2.2 Messungen 

 

Allgemeine Angaben 

 

Die schalltechnischen Messungen fanden am 11.4.2007 im Zeitraum von 17.30 bis 

19.15 Uhr statt. Während der Messungen wurde die Beregnungsanlage nach Aus-

kunft von Herrn Landwirt Burk in einem charakteristischen Zustand betrieben.  

 

Der Messort befand sich in einem Abstand von ca. 12 bzw. 30m zur Beregnungs-

anlage/Sprühkopf; der Abstand zum beregneten Feld lag bei ca. 12m. Die bereg-

nete Fläche war mit Kunststoff-Folien abgedeckt. Das Messmikrofon befand sich in 

einer Höhe von ca. 6m ü.GOK. 
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Während der Messungen herrschte Mitwind bzw. Querwind mit 0-4m/s Windge-

schwindigkeit. 

Die Messungen wurden z.T. erheblich durch Verkehrsgeräusche von der benach-

barten Markgrafen-Straße beeinflusst.  

 

 

Ergebnisse 

 

Folgende Pegel konnten gemessen werden: 

 

Messzustand 
Gemessener Schalldruckpegel  

in dB(A) 
Bemerkung 

 LAFeq LAFTeq LAFmax  

Anlaufen der Anlage, 
wenig Wasserdruck  
(Abstand 12 m) 

58,8 61,5 63,9 
Mit Fremdgeräusch 

 

Anlage mit lauten Luftge-
räuschen  
(Abstand 12 m) 

72,0 77,5 81,6 Subjektiv sehr störendes Geräusch 

Normaler Betrieb  
(Abstand 12 m) 

58,1 

56,8 

59,8 

58,8 

61,3 

60,3 
Mit Fremdgeräusch 

Normaler Betrieb  
(Abstand 12 m) 

54,9 56,7 60,1 Wenig Fremdgeräusch 

Normaler Betrieb  
(Abstand 30 m) 

50,1 

52,5 

51,8 

54,2 

53,6 

58,6 
Wenig Fremdgeräusch 

 

LAFeq    = energieäquivalenter Mittelungspegel 

LAFTeq  = 5sec Takt Maximal Mittelungspegel Mittelungspegel 

LAFmax  = Spitzenpegel 

 

Die gemessenen Geräusche unterscheiden sich erheblich dadurch, ob die Anlage 

in einem normalen Zustand betrieben wird oder ob zusätzlich laute Geräusch-

spitzen durch Luftaustritt am Sprühkopf auftreten. 

Dieses Geräusch ist subjektiv sehr störend und tritt immer dann auf wenn die An-

lage eingeschaltet wird und sich noch Luft im Schlauch befindet. 

 

Der sonstige Betrieb weist in der Regel keine wesentlichen Pegelspitzen auf und 

ist nicht oder nur gering impulshaltig (Differenz LAFTeq - LAFeq < 2dB). 

Anzumerken ist zudem, dass durch das Wasseraufprallen auf die ausgelegten 

Folien wesentliche Geräuschanteile auftreten. 
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Festzustellen ist noch, dass die Geräuschimmissionen des Traktors, welcher  

die Wasserförderpumpe antreibt, am Messort nicht pegelbestimmend sind. 

 

2.3 Beurteilung 

 

Bei normalem Betrieb der Bewässerungsanlage treten insgesamt (bezogen auf 

eine Stunde) Beurteilungspegel von höchstens Lr = 55 dB(A) 

auf. 

Der in Anlehnung an die TA-Lärm für die Beurteilung zugrundegelegte Immissions-

richtwert nachts von LIRW = 55 dB(A) 

wäre demnach weiterhin eingehalten (vgl. unsere Stellungnahme 9154.1). 

 

Erheblich über diesem Richtwert liegt allerdings der Pegel beim ständigen Auf-

treten von Luftgeräuschen. 

Es wird daher Vorgeschlagen die Bewässerungsanlage so zu betreiben, dass 

nach 22.00 Uhr keine Luftgeräusche mehr auftreten und ein Mindestabstand der 

Anlage zum nächsten Wohngebäude von wenigstens 30m eingehalten wird.  

 

 

Nürnberg, den 12. April 2007 

 

 

Werner Schwierzock MA 

 

 

 

 

Anlagen 

 

 

 

Dieses Dokument wurde elektronisch ohne Unterschrift versandt 

und darf weder auszugsweise noch 

ohne unsere Genehmigung weitergegeben werden. 
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§ 7.3 Sicherung, Dienstbarkeiten und Informationspflicht:

Für die Grundstücke 42, 45, 132, 136 und 207, Gemarkung Unterreichenbach, ist eine be
schränkte persönliche Grunddienstbarkeit gemäß § 1090 BGB zu Gunsten der Stadt 
Schwabach über die Unterlassung bestimmter Handlungen (Düngung, Pestizideinsatz, Be
weidung und die maschinelle Grabenreinigung) sowie die Duldung der Maßnahme durch 
Dritte im Falle der Nichterfüllung der Vertragspflicht, vor der Fassung eines abschließenden 
Satzungsbeschlusses zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S-V -06, einzutragen. 

Der Text der Grunddienstbarkeit ist im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde zu 
formulieren und mit dieser abzustimmen. 

Die Kosten für die Eintragung der Dienstbarkeit (Notarkosten und Kosten für den Grund
bucheintrag) trägt der Vorhabenträger. 

Die Eigentümer der dienenden Grundstücke verpflichten sich, eventuelle Pächter, der für den 
Ausgleich vorgesehenen Flächen, über die Nutzungseinschränkungen zu informieren. Die 
Eigentümer der Ausgleichsflächen bestätigen, dass die geplanten Ausgleichsmaßnahmen und 
Nutzungseinschränkungen nicht im Widerspruch zu laufenden Agrarfördermaßnahmen 
stehen, bzw. dass entsprechende Förderanträge vor Vertragsabschluss berichtigt wurden. 

§ 7 .4 Bürgschaften:

Für die Durchführung der Maßnahmen wurde eine unbefristete, selbstschuldnerische Bürg
schaft in Höhe von insgesamt 49.400,00 € der Stadt Schwabach übergeben. In dieser Bürg
schaft wird auf die Einreden der Anfechtung und der Aufrechnung sowie der Vorausklage ge
mäß der§§ 770, 771 BGB verzichtet. 

Die Stadt Schwabach verpflichtet sich, die selbstschuldnerische Bürgschaft in dem Umfang 
zu reduzieren, wie nach Fortschritt der Herstellungsmaßnahmen, der Entwicklungspflege, der 
Erfolgskontrolle sowie der Erhaltungspflege für 15 Jahre nach Erreichung des Entwicklungs
zieles, der Aufwand hierfür entstandenen ist. 

Dies ist im Einzelnen: 

Nach Abschluss der Herstellungsmaßnahmen (Abnahme durch die untere Naturschutzbe
hörde): Reduzierung um 16.800,00 €. 

Nach Erreichen der Entwicklungsziele und Übergabe der Gutachten: Reduzierung um weitere 
9.100,00 €. 

15 Jahre nach Erreichen der Entwicklungsziele und Vorlage einer schriftlichen Bestätigung 
der Unteren Naturschutzbehörde, wonach die Erhaltungspflege ordnungsgemäß vorgenommen 
wurde: Reduzierung um 23.500,00 €. 
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